
 

 
 G E B Ü H R E N 

 
Bei Neubauten werden folgende Gebühren in Rechnung gestellt: 
 
Baugebühr: 0.5 Promille der Gebäudeversicherungssumme als Grund- und 

Behandlungsgebühr 
im Minimum 
im Maximum 

Fr.      50.--
Fr.  2000.-- 
 

Bauausschreibung: 
 
 
Baustellengebühr: 
 
 
Bauwasser: 

Effektive Kosten 
 
 
Bei Neu- und grösseren Umbauten 2.5 Promille der Gebäude- 
versicherungssumme 
 
Pro Einfamilienhaus 
Für jede weitere Wohnung 

 
 
 
 
 
 
Fr.    100.-- 
Fr.      50.-- 

 
Anschlussgebühren: 
 
Kanalisation 
 
Wasser 
 
Anschlussgebühren: 
 
 
Kanalisation 
 
Wasser 

 
 
 
1 ¾ % der Gebäudeversicherungssumme (+ 7,6 % MwSt) 
 
1%      der Gebäudeversicherungssumme (+ 2,4 % MwSt) 
 
für Anlagen, die nur durch Gebühren finanziert werden: 
(§ 29, Abs. 2 Kant. Grundeigentümerbeitragsverordnung) 
 
2 ¾ % (+ 7,6 % MwSt) 
 
1 ½ % (+ 2,4 % MwSt) 

 

 
 
 
Bei Um- und Anbauten werden folgende Gebühren in Rechnung gestellt: 
 
Baugebühr; 
 
 
 
 
Bauausschreibung: 
 
Baustellengebühren: 
 
 
Anschlussgebühren: 
 
Kanalisation 
 
 
 
 
 
Wasser 

0.5 Promille der Gebäudeversicherungssumme als Grund-, 
Behandlungsgebühr 
im Minimum 
im Maximum 
 
Effektive Kosten 
 
Bei grösseren Umbauten 2.5 Promille der Gebäudeversiche-
rungssumme 
 
 
 
Tritt eine Höherschatzung eines Gebäudes infolge baulicher 
Veränderung ein, so muss für den Mehrwert der Schatzung 
1¾ % (2¾ %) der Gebäudeversicherungssumme nachbezahlt 
werden, wenn derselbe seit der letzten Rechnungsstellung 
mindestens 5 % beträgt. 
 
Tritt eine Höherschatzung eines Gebäudes infolge baulicher 
Veränderung ein, so muss für den Mehrwert der Schatzung  
1 % (1½ %) der Gebäudeversicherungssumme nachbezahlt 
werden, wenn derselbe seit der letzten Rechnungsstellung 
mindestens 5 % beträgt. 

 
 
Fr.      50.-- 
Fr.  2000.-- 
 
 
 
 
 

 


